
Antrag auf Erlaubnis zur Versickerung von Poolwasser
für Grundstücke, die nicht an die öffentliche Abwasser-
entsorgung angeschlossen sind
gemäß § 8 i.V.m. § 57 Wasserhaushaltsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg
Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
Fachbereich Bau- und Umweltrecht
Fachdienst Umweltamt/Untere Wasserbehörde
Julius-Bremer-Straße 8-10
39104 Magdeburg

Mail: wasser@ua.magdeburg.de
Fax-Nr: 0391 540-2236
Tel.-Nr: für Rückfragen:
0391/540-2761, oder -2771

1. Allgemeine Angaben

Antragsteller Planer / Entwurfsverfasser

Name / Firma:  Herr   Frau   divers   Firma  Herr   Frau   divers   Firma

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Eigentümer des Grundstücks (falls nicht identisch mit dem Antragsteller):

Name / Firma:  Herr   Frau   divers   Firma

Straße / Hausnr.: Telefon:

PLZ / Ort:

2. Örtliche Lage des Vorhabens

Straße / Hausnr.: Gemarkung:

PLZ / Ort: Flur:

Flurstücke:
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3. Angaben zur Gewässerbenutzung

Versickerungsfläche:
(reale Fläche, auf der versickert werden soll)

m²

Versickerungsmenge je Ablassvorgang: m³

Versickerungsmenge pro Jahr: m³/a

Häufigkeit und Zeitpunkt der Entleerungen:
(wann und wie oft abgelassen wird/Jahr)

4. Angaben zum Pool und dessen Betrieb

Größe des Pools:
(Länge, Breite bzw. Durchmesser und Höhe)

verwendete Badezusätze/Zusatzmittel:

Art des Filters:

Menge des Filterrückspülwassers:

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift die Richtigkeit der in meinen Antrags-
unterlagen getätigten Angaben.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Dem Antrag sind folgende Unterlagen vollständig beizufügen:
• Stadtkartenauszug mit Angabe des Flurstücks sowie Lagekennzeichnung des Pools und

der Versickerungsfläche
• Bescheid des Ausschlusses aus der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde

zuständige Behörde: Landeshauptstadt Magdeburg
Fachdienst Baurecht, FB 67.32 Öffentliches Recht
An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg

Mit der Bearbeitung des Antrags kann erst begonnen werden, wenn alle erforderlichen 
Unterlagen vorliegen.

Hinweis:
Unterliegt ein Grundstück dem Anschluss- und Benutzungszwang  für die öffentliche Ab-
wasseranlage,  so  gelten  die  wasser-  und  satzungsrechtlichen  Regelungen  (Entwässe-
rungssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg).
Auf nicht erschlossenen Grundstücken ist die Verwendung des Poolwassers (ausschließ-
lich  Beckenwasser,  nicht  Rückspülwasser)  flächenmäßig  (nicht  punktuell)  zur  gärtne-
rischen  Bewässerung  möglich.  Eine  Standzeit  des  Poolwassers  von  mindestens  7-10
Tagen,  ohne Zugabe von Chemikalien,  insbesondere  Chlor,  muss dabei  berücksichtigt
werden.
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